
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/2/25 4Ob114/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1992

Norm

KWG 1979 §23

Rechtssatz

Der Geheimhaltungsanspruch des Kunden wird schon dadurch verletzt, daß eine geheimzuhaltende Tatsache

innerhalb derselben Bank an Personen bekanntgegeben wird, die zwar nach außen selbst geheimhaltungsp9ichtig, mit

der Sache des Kunden aber in keiner Weise befaßt sind.

Entscheidungstexte

4 Ob 114/91

Entscheidungstext OGH 25.02.1992 4 Ob 114/91
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